
    

 

__ 

__ 

 
Wald/Forstwirtschaft/Umwelt 

 

Kyrill: Aufhebung des Kabotageverbots bleibt bis 
31.12.2007 
 

Deutscher Forstwirtschaftsrat begrüßt Verlängerung 
 
Bonn 15.06.2007: Speditionsunternehmer aus EU-Mitgliedstaaten, die nach dem 
30.04.2004 der EU beigetreten sind sowie Unternehmer aus der Schweiz dürfen auch 
nach dem 15.06. zu Transporten von Sturmholz eingesetzt werden. Diese 
Verlängerung wurde am 14.06. vom Bundesverkehrsministerium entschieden. 
 
Auf Drängen von Forstbetrieben und Holzkäufern war Mitte März nach intensiven 
Verhandlungen der Einsatz von Holztransport-LKWs z.B. aus Polen und aus Tschechien 
befristet zunächst nur bis zum 15.06.07 zugelassen worden.  Das sog. Kabotageverbot 
wurde jetzt vom Bundesverkehrsminister auf Antrag Nordrhein-Westfalens weiter bis Ende 
des Jahres ausgesetzt, um den schnellen Abtransport von Sturmholz  weiter zu fördern. 
 
Das Kabotageverbot soll das einheimische Speditionsgewerbe für eine Übergangszeit vor 
Billigkonkurrenz aus den neuen EU-Mitgliedsländern schützen. Unter Kabotage versteht 
man den von einem Unternehmer mit Sitz/Niederlassung  in einem EU-Mitgliedstaat 
durchgeführten gewerblichen Kraftverkehr innerhalb eines anderen EU-Mitgliedsstaates, 
ohne dort über einen Sitz/Niederlassung zu verfügen.   
 
Beim Transport  sind nach wie vor die folgenden Rahmenbedingungen zu beachten: 
 
• Der Unternehmer muss Inhaber einer EU-Lizens (oder einer CH-Genehmigung) sein. 
• Der Einsatz beschränkt sich auf Rohholztransporte und auf Spezialfahrzeuge zum 

Transport von Langhölzern sowie auf Fahrzeugen mit Rungen zum Transport von 
Kurzhölzern (Holzlänge bis 7 m). 

• Es sind Begleitpapier nach § 7 Abs 3 Güter-Kraftverkehrs-Gesetz sowie eine Kopie des 
Vertrages zwischen dem Transportunternehmer und dem Auftragnehmer mitzuführen. 

 
 
 

Weitere Informationen: 
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